Orientierungshilfe zum Abschluss von Werkverträgen

Nach § 631 ff. BGB wird bei Abschluss eines Werkvertrages der Auftragnehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes verpflichtet, der Auftraggeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung. Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer, durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

Der Auftragnehmer schuldet das „Werk“, bzw. den Erfolg, unabhängig davon, wie hoch der tatsächliche (Arbeits-)Aufwand ist. Er erhält die vereinbarte Vergütung nur, wenn er das Werk in der vereinbarten Art und Weise abliefert. 

Hingegen bei einem Dienstvertrag schuldet der Arbeitnehmer keinen bestimmten Erfolg, sondern seine Arbeitskraft. 

Die Universität ist verpflichtet, dem Finanzamt eine Mitteilung zur steuerlichen Erfassung über die gezahlte Werkvertragsvergütung zu geben.

Problematik der Scheinselbständigkeit

Bei Scheinselbständigen wird bei Vorliegen von drei der fünf folgenden Kriterien (§ 7 (4) S. 1 SGB IV) ein Beschäftigungsverhältnis vermutet, und damit ist der Abschluss eines Werkvertrages nicht möglich:

· der „Selbständige“ beschäftigt in der Regel keine versicherungspflichtige Arbeitnehmer, mit Ausnahme von Familienangehörigen

· er ist in der Regel  und im wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig,

· er erbringt für Arbeitnehmer typische Arbeitsleistungen, unterliegt insbesondere Weisungen des Auftraggebers und ist in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert,

· er tritt nicht unternehmerisch am Markt auf

· die Tätigkeit entsprich der Beschäftigung, die er zuvor für denselben Auftraggeber als Arbeitnehmer ausgeübt hat. 

Werkverträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes

Werkverträge mit Angehörigen des Freistaats Bayern kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht. Liegt das vereinbarte Entgelt über 1000 Euro ist die Genehmigung des Wissenschaftsministeriums einzuholen.

Werkverträge mit Beschäftigten der Universität Bamberg dürfen nur in Ausnahmefällen abgeschlossen werden. Sie sind nur möglich, wenn die Tätigkeiten nicht in das dienstliche Aufgabengebiet des Beschäftigten fallen. Im übrigen gelten dieselben Regelungen wie oben.
Bitte beachten Sie die Hinweise. Klären Sie vor Vertragsabschluss unbedingt mit der Verwaltung (III/5 oder III/2), ob der Abschluss eines Werkvertrages möglich ist. 

Bei Werkverträgen, die vor Vertragsabschluss nicht durch die Verwaltung geprüft wurden, wird die Auszahlung solange zurückgehalten, bis geklärt ist, ob es sich bei dem Auftragnehmer um einen Selbständigen oder einen abhängig Beschäftigten handelt.

Hierbei wird zukünftig die Clearing-Stelle der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin beteiligt.

